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Pflegepersonal entlasten - Pflegebedürftige besser betreuen

Angebot an Einrichtungen der Pflege: Fördermittel für mehr Digitalisierung
nutzen

Stuttgart. Die Fördermittel zur Digitalisierung in Pflegeeinrichtungen können
in Baden-Württemberg weiter beantragt werden. Darauf macht die
Landesvertretung Baden-Württemberg des Verbands der Ersatzkassen (vdek)
aufmerksam. Antragsberechtigt sind zugelassene ambulante Pflegedienste,
vollstationäre Pflegeheime, Kurzzeit- und Tagespflegeeinrichtungen sowie
Hospize. Die Fördersumme pro Einrichtung liegt bei maximal 12.000 Euro.
Der einmalige Zuschuss kann in mehrere Maßnahmen aufgeteilt werden.

Förderprogramm bis 2030 verlängert

Das Förderprogramm deckt viele Maßnahmen ab, die Pflegekräfte in ihrem
Alltag spürbar entlasten und die Beteiligung von Pflegebedürftigen stärken
sollen. Es unterstützt die einmalige Anschaffung von digitaler oder
technischer Ausrüstung sowie Schulungen, die mit den Investitionen
zusammenhängen. Förderfähig sind zum Beispiel digitale Projekte zur
Entbürokratisierung der Pflegedokumentation, zur Verbesserung von
Arbeitsabläufen und Organisation sowie zur Zusammenarbeit zwischen
ärztlichem Personal und Pflegeheimen einschließlich Videosprechstunden.
Dies alles soll die Pflegekräfte entlasten.
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Mehr Zeit für Pflegebedürftige, weniger Bürokratie

„Bis Mitte 2025 müssen auch in Baden-Württemberg alle
Pflegeeinrichtungen an die Telematikinfrastruktur angebunden sein.
Spätestens Ende 2026 ist außerdem die vollelektronische Abrechnung von
Pflegeleistungen umzusetzen. Durch die Fördermittel können die Kosten für
Digitalisierungsmaßnahmen in der Pflege reduziert werden. Wir empfehlen
deshalb allen Pflegeeinrichtungen, die unterstützenden Fördermöglichkeiten
abzurufen, um die Digitalisierung der Pflege voranzutreiben und Bürokratie
abzubauen. Dadurch wird das Pflegepersonal entlastet und es bleibt letztlich
mehr Zeit für die Betreuung der Pflegebedürftigen“, so Michael Mruck, Leiter
der vdek-Landesvertretung Baden-Württemberg. Auch durch den
förderfähigen Ausbau von Internetanschlüssen in den Pflegeheimen und
Integration von Schulungsprogrammen wird die digitale Kompetenz von
Pflegebedürftigen unterstützt. Die Pflegekassen stehen bereit, um bei der
Antragstellung zu unterstützen und Fragen zu beantworten. Aus dem Kreise
der Ersatzkassen ist die DAK-Gesundheit für das Förderverfahren mit
Antragsbearbeitung, Erstellung des Bescheids sowie Auszahlung zuständig.

Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek) ist Interessenvertretung und Dienstleistungsunternehmen
aller sechs Ersatzkassen, die zusammen über 28 Millionen Menschen in Deutschland versichern,
davon über 3 Mio. Versicherte in Baden-Württemberg. Damit sind die Ersatzkassen im Bund die
größte Krankenkassenart.
- Techniker Krankenkasse (TK)
- BARMER
- DAK-Gesundheit
- Kaufmännische Krankenkasse - KKH
- Handelskrankenkasse (hkk)
- HEK – Hanseatische Krankenkasse

https://www.dak.de/leistungserbringer-portal/pflege-leistungserbringer/pflegepersonalstaerkungsgesetz_65092#rtf-anchor-fur-welche-forderverfahren-ist-die-dak-gesundheit-zustandig

